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Gruppen-Unfall-Versicherung
Die Basler bietet Unfall-Versicherungsschutz für versicherte Personen von Landesverbänden, die ihnen unterstellten Organe sowie die an-

geschlossenen Vereine entsprechend der Allgemeinen Unfallversicherungsbedingungen (AUB 2009 Ambiente®) an.

Dieser Versicherungsschutz kann zum Ablauf eines jeden Geschäftsjahres (1.7.) mit einer Frist von drei Monaten gekündigt werden.

1. Versicherungsumfang

Versicherte Personen sind die jeweiligen Vereinsvorstandsmitglieder sowie Vereinsmitglieder. Die Versicherung wird ohne oder mit Namens-

nennung der versicherten Personen abgeschlossen und bezieht sich auf Unfälle

a) 	 beim Aufenthalt auf dem Vereinsgelände und in den Vereinsheimen;

b) 	 auf dem direkten Weg zu und von Kreis-, Landes- bzw. Bundesausstellungen und Wahlveranstaltungen sowie während der

	 Veranstaltung am Veranstaltungsort;

c) 	 bei der Ausführung von Bauten und Arbeiten zur Erstellung, Ausbesserung und Errichtung von Anlagen auf dem

	 Vereinsgelände und beim Vereinsarbeitsdienst;

d) 	 bei der Teilnahme an Sport-, Spiel- und Gartenfesten, soweit diese von Verbänden oder Vereinen veranstaltet werden;

e) 	 bei der Teilnahme an Vereinswanderungen einschließlich der damit verbundenen Fahrten.

Kumulbegrenzung: Sofern durch ein Schadenereignis mehrere Personen geschädigt werden, gilt eine Kumulbegrenzung wie folgt:

Gesamtentschädungssumme maximal 500.000 EUR für alle geschädigten Personen und alle Leistungsarten zusammen.

2. Versicherungssummen und Beiträge

Die Versicherungssummen betragen für alle Mitglieder ohne Namensnennung:

	 5.000 EUR 		  für den Todesfall

25.000 EUR 		  für den Invaliditätsfall (Grundsumme und Höchstleistung) als Kapitalzahlung.

			   Leistung erst ab 25 % Invalidität.

	 500 EUR 		  für Bergungskosten

Die Beiträge betragen:

1,50 EUR je versicherte Person 		  ab 20 Personen 15 % Nachlass

					     ab 50 Personen 25 % Nachlass

Die Versicherungssummen betragen für Mitglieder mit Namensnennung (mindestens 7 Personen):

	 5.000 EUR 	 für den Todesfall

	 25.000 EUR 	 für den Invaliditätsfall (Grundsumme und Höchstleistung) als Kapitalzahlung.

		  Leistung erst ab 25 % Invalidität.

	 5 EUR 	 Tagegeld

	 500 EUR 	 Bergungskosten

Der Beitrag beträgt 4,50 EUR pro Person 	 ab 20 Personen 15 % Nachlass

					     ab 50 Personen 25 % Nachlass

Die Beiträge sind Jahresbeiträge und verstehen sich zuzüglich Versicherungsteuer von derzeit 19 %.
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2.1 Beiträge für kurzfristige Gruppen-Unfall-Versicherungen

(Muss gesondert beantragt werden) Prämien für Ausstellungen und größere Veranstaltungen mit fremden Helfern:

		  Bis 7 Tage 	 Bis 10 Tage 	 Bis 15 Tage

Bis 15 Helfer 		  27,00 EUR 	 40,00 EUR 	 54,00 EUR

Bis 20 Helfer 		  36,00 EUR 	 54,00 EUR 	 72,00 EUR

Bis 30 Helfer 		  54,00 EUR 	 81,00 EUR 	 107,00 EUR

Bis 40 Helfer 		  77,00 EUR 	 107,00 EUR 	 143,00 EUR

Bis 50 Helfer 		  90,00 EUR 	 134,00 EUR 	 179,00 EUR

Je weiterer Helfer 		  1,50 EUR 	 2,30 EUR 	 2,80 EUR

Prämien für Zeltlager-Teilnehmer:

		  Bis 4 Tage 	 Bis 7 Tage

  1 bis 50 Personen 		 50,00 EUR 	 75,00 EUR

51 bis 100 Personen 	 100,00 EUR 	 150,00 EUR

101 bis 150 Personen 	 150,00 EUR 	 225,00 EUR

151 bis 200 Personen 	 200,00 EUR 	 300,00 EUR

Bei mehr als 200 Personen und einer längeren Dauer als 7 Tagen sind die Prämien beim Versicherungs-Service für Kleintierzüchter anzu-

fragen.

3. Schadenfall

Bitte unterrichten Sie den Vereinsvorstand und den Versicherungs-Service für Kleintierzüchter unverzüglich, wenn ein Unfall eingetreten 

ist.

Stand: 01.01.2004

DWir machen Sie sicherer.
www.basler.de

Versicherungs-Service für Kleintierzüchter 
Thomas Schäfer, Versicherungsfachmann

Bahnhofstraße 29 a • 34454 Bad Arolsen
Telefon: 	 0 56 91 / 625 41 24
Telefax: 	 0 56 91 / 625 41 25
Mobil: 		  01 73 / 845 60 63
E-Mail: 	thomas.schaefer@basler.de
www.basler-agenturen.de/schaefer.thomas


